
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/11/27 Ro 2014/15/0040
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.2014

file:///


Index

10/10 Grundrechte

16/02 Rundfunk

19/05 Menschenrechte

91/01 Fernmeldewesen

Norm

MRK Art8;

RGG 1999 §1;

RGG 1999 §2 Abs1;

StGG Art9;

1. StGG Art. 9 heute

2. StGG Art. 9 gültig ab 23.12.1867

Rechtssatz

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Prüfung, ob Einrichtungen zum Empfang der Programme des

Österreichischen Rundfunks vorhanden sind, mit geringem Kontrollaufwand möglich wäre. Es wären hiezu in jedem

Einzelfall detaillierte Ermittlungsschritte zum genauen Gerätetyp, zu Ausstattungsmerkmalen sowie zu allfällig

vorhandenen Zusatzvorrichtungen vorzunehmen (vgl. Kogler, Rundfunk-Gebühr, Programm-Entgelt oder

"Audiovisions-Steuer", MR 2009, 267 C (272); Öhlinger, Verfassungsfragen des ORF-Programmentgelts, MR 2012, (157);

vgl. auch Buchner, RfR 2009, 5: "eine wirksame Überprüfung ist nicht realisierbar"). Eine Überprüfung des

Vorhandenseins von Einrichtungen zum Empfang von Programmen des Österreichischen Rundfunks wäre nur dadurch

möglich, wenn in den Wohnungen des Rundfunkteilnehmers Prüfungsschritte vorgenommen würden. Derartige

Überprüfungen stünden aber stets in einem Spannungsverhältnis zu grundrechtlich geschützten Werten,

insbesondere zu Art. 8 EMRK sowie zu Art. 9 StGG.Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Prüfung, ob

Einrichtungen zum Empfang der Programme des Österreichischen Rundfunks vorhanden sind, mit geringem

Kontrollaufwand möglich wäre. Es wären hiezu in jedem Einzelfall detaillierte Ermittlungsschritte zum genauen

Gerätetyp, zu Ausstattungsmerkmalen sowie zu allfällig vorhandenen Zusatzvorrichtungen vorzunehmen vergleiche

Kogler, Rundfunk-Gebühr, Programm-Entgelt oder "Audiovisions-Steuer", MR 2009, 267 C (272); Öhlinger,

Verfassungsfragen des ORF-Programmentgelts, MR 2012, (157); vergleiche auch Buchner, RfR 2009, 5: "eine wirksame

Überprüfung ist nicht realisierbar"). Eine Überprüfung des Vorhandenseins von Einrichtungen zum Empfang von

Programmen des Österreichischen Rundfunks wäre nur dadurch möglich, wenn in den Wohnungen des

Rundfunkteilnehmers Prüfungsschritte vorgenommen würden. Derartige Überprüfungen stünden aber stets in einem

Spannungsverhältnis zu grundrechtlich geschützten Werten, insbesondere zu Artikel 8, EMRK sowie zu Artikel 9, StGG.
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